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1 Rechtsgrundlagen 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 

3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 

394)  

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 

(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 

176) 

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)  

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBl. 1998, 365), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 07.12.2022 (GVBl. S. 403) 

  

2 Präambel 
Die Ergänzungssatzung gibt für ihren Geltungsbereich die maßgebenden bauplanungs- und 

bauordnungsrechtlichen Festsetzungen abschließend wieder. Die Satzung über die Festlegung 

von Grenzen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB 

vom Juni 1989 wird im Geltungsbereich der vorliegenden Satzung aufgehoben und durch diese 

ersetzt. 

 

3 Textliche Festsetzungen 

3.1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB) 

 

3.1.1 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16ff BauNVO) 
Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß Einschrieb in der Planzeichnung festgesetzt durch 

die Grundflächenzahl und die Gebäudehöhe. 

Unterer Bezugspunkt für die Ermittlung der zulässigen Gebäudehöhe ist die Höhe in der Mitte 

der gemeinsamen Grenze des Baugrundstücks mit der das Baugrundstück erschließenden 

Verkehrsfläche. 

Die Gebäudehöhe ist das Maß zwischen dem unteren Bezugspunkt und dem höchsten Punkt 

der Dachhaut. 

 

3.1.2 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt.  

Bei Doppelhäusern dürfen an der gemeinsamen Grundstücksgrenze im direkten Anschluss an 

das jeweilige Gebäude angebrachte Sichtblenden die rückwärtige Baugrenze um eine Tiefe von 

bis zu 3,0 m überschreiten. 

Garagen und Carports sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb 

der in der Verlängerung der Baugrenzen bis an die seitlichen Grundstücksgrenzen liegenden 

Flächen zulässig. Mit ihrer Zufahrtsseite sind Garagen und Carports mindestens 5,0 m von der 
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Straßenbegrenzungslinie zurückzustellen. Baulich mit Garagen und Carports verbundene bzw. 

direkt anschließende Nebenräume dürfen die rückwärtige Baugrenze um eine Tiefe von bis zu 

3,0 m überschreiten.  

Bauordnungsrechtlich genehmigungsfreie Nebenanlagen sowie an Gebäude anschließende 

Terrassen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.  

 

3.1.3 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
PKW-Stellplätze, Zufahrten und Wege sind mit wasserdurchlässigen Belägen zu versehen, 

sofern das anfallende Niederschlagswasser nicht anderweitig auf dem Baugrundstück 

versickert wird. 

 

3.1.4 Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
Je Baugrundstück ist mindestens ein hochstämmiger Laubbaum zu pflanzen. Mindestqualität 

(außer Obstbäume): dreimal verpflanzt, Stammumfang min. 12-14 cm. Obstbäume: 

Stammumfang mindestens 8-10 cm, Hochstamm mit einer Stammlänge von mind. 1,6 m bis 

zum untersten Astansatz. Zu verwenden sind Arten der Artenliste, die der Ergänzungssatzung 

in den Hinweisen beigefügt ist. 

Innerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Flächen ist eine zweireihige, versetzte 

Strauchpflanzung vorzunehmen. Mindestqualität: zweimal verpflanzt, Höhe 60-100 cm. 

Pflanzabstand in der Reihe: 1,5 m, Pflanzabstand der Reihen untereinander: 1,0 m. Zu 

verwenden sind Arten der Artenliste, die der Ergänzungssatzung in den Hinweisen beigefügt 

ist. 

Dachflächen bis 15° Neigung von Gebäuden ab 15 m² Grundfläche sind mindestens extensiv 

mit einer Substratstärke von mindestens 10 cm zu begrünen. Auf die Dachbegrünung kann 

verzichtet werden, soweit die betreffenden Dachflächen als Terrasse, Oberlichter, 

Dachausstiege oder in einer anderen Weise genutzt werden, die nicht mit einer 

Dachbegrünung verträglich ist. Solarnutzung ist in diesem Sinne mit einer Dachbegrünung 

vereinbar. 
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3.2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO) 

3.2.1 Einfriedungen (§ 88 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LBauO) 
Zur offenen Landschaft im Norden sind an den Grundstücksgrenzen ausschließlich 

Einfriedungen mit mindestens 60 % offener Ansichtsfläche (z.B. Holzlatten- oder 

Drahtflechtzäune) zulässig. 

Einfriedungen an straßenseitigen Grundstücksgrenzen dürfen eine Höhe von 1,60 m über 

Geländeoberfläche nicht überschreiten.  

Bei Doppelhäusern darf an der gemeinsamen Grundstücksgrenze im direkten Anschluss an das 

jeweilige Gebäude eine Sichtblende mit einer Höhe von maximal 2,4 m über Oberkante 

Terrasse und einer Tiefe von maximal 3,0 m, gemessen ab Gebäudeaußenkante, errichtet 

werden. Bei unterschiedlicher Höhenlage benachbarter Terrassen gilt als Bezugspunkt die 

Oberkante der tieferliegenden Terrasse. 

 

3.2.2 Zahl der notwendigen Stellplätze (§ 88 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 LBauO) 
Je Wohneinheit sind zwei Stellplätze für Kraftfahrzeuge auf den Baugrundstücken 

nachzuweisen.  
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4 Hinweise 

4.1 Artenliste für Bepflanzungen 
Arten der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation: 
 
Bäume: 
Berg-Ahorn   Acer pseudoplatanus 
Eberesche   Sorbus aucuparia 
Feld-Ahorn   Acer campestre 
Flatter-Ulme   Ulmus laevis 
Gemeine Esche   Fraxinus excelsior 
Hainbuche   Carpinus betulus 
Rot-Buche   Fagus sylvatica 
Sand-Birke   Betula pendula 
Spitz-Ahorn   Acer platanoides 
Stiel-Eiche   Quercus robur 
Trauben-Eiche   Quercus petraea 
Vogel-Kirsche   Prunus avium 
Winter-Linde   Tilia cordata 
 
Sträucher: 
Blutroter Hartriegel  Cornus sanguinea 
Gemeiner Schneeball  Viburnum opulus 
Hasel    Corylus avellana 
Hunds-Rose   Rosa canina 
Liguster    Ligustrum vulgare 
Pfaffenhütchen   Euonymus europaeus 
Sal-Weide   Salix caprea 
Schlehe    Prunus spinosa 
Schwarzer Holunder  Sambucus nigra 
Trauben-Holunder  Sambucus racemosa 
Traubenkirsche   Prunus padus 
Wein-Rose   Rosa rubiginosa 
Weißdorn, eingriffelig  Crataegus monogyna 
Wolliger Schneeball  Viburnum lantana 
 
 
kulturraumtypische Arten der Gärten: 
 
Bäume: 
Obstbäume: Apfel, Birne, Kirsche, Zwetschge in nach Möglichkeit regionaltypischen Sorten 
(z. B. Alte Sternrenette, Berlepsch, Bohnapfel, Brettacher, Jakob Fischer, Jakob Lebel, 
Landsberger Renette, Rheinischer Winterrambour, Roter Boskoop, Rote Sternrenette, Roter 
Stettiner, Roter Zigeuner, Schöner von Boskoop, Winterglockenapfel, Clapps Liebling, 
Gelbmöstler, Gellerts Butterbirne, Gute Graue, Pastorenbirne, Petersbirne, Schweizer 
Wasserbirne, Stuttgarter Geißhirtle, Schweizerhose, Veldenzer, Vereinsdechantsbirne, Große 
Schwarze Knorpel, Haumüllers Mitteldicke, Hedelfinger Riesenkirsche, Meckenheimer Frühe 
Rote, Schneiders Späte Knorpelkirsche, Teickners Schwarze Herzkirsche, Bühler Frühzwetschge, 
Deutsche Hauszwetschge, Ersinger Frühzwetschge, Nancy-Mirabelle) 
 
Aprikosenbaum   Prunus armeniaca 
Esskastanie   Castanea sativa 
Mandelbaum   Amygdalus communis 
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Maulbeerbaum   Morus alba, Morus nigra 
Mispel    Mespilus germanica 
Pfirsichbaum   Prunus persica 
Quitte    Cydonia oblonga 
Speierling   Sorbus domestica (insb. „Sossenheimer Riesen“) 
Walnuss    Juglans regia 
 
Sträucher: 
Flieder    Syringa vulgaris 
Gartenjasmin   Philadelphus coronarius 
Kornelkirsche   Cornus mas 
Schmetterlingsstrauch  Buddleja davidii 
Sommerflieder   Buddleja alternifolia 
Strauchrosen   Rosa spec. 
Weißer Hartriegel  Cornus alba 
Beerensträucher 

 

4.2 Artenschutz bei Baumaßnahmen 
Auf die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes wird 

hingewiesen. Insbesondere zu beachten sind die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 

BNatSchG. Bei Baumaßnahmen sind rechtzeitig durch fachkundige Personen mögliche 

Vorkommen zu untersuchen und die erforderlichen Artenschutzmaßnahmen durchzuführen. 

4.3 Grundwasser 
Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund mit 

Grundwasserfreilegungen (Temporäre Grundwasserhaltung) gerechnet werden muss, bedürfen 

gem. § 8 ff Wasserhaushaltsgesetz (WHG) der Erlaubnis, welche rechtzeitig vor Beginn der 

Maßnahme bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen ist. 

4.4 Niederschlagswasserbewirtschaftung  
Die auf den Dachflächen und sonstigen versiegelten Flächen anfallenden Niederschlagswässer 

sollen vorbehaltlich einer gegebenenfalls erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigung auf 

den Grundstücksflächen versickert bzw. als Brauchwasser genutzt werden. 
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5 Begründung 
 

5.1 Plangebiet und Planungsanlass 
Das Plangebiet befindet sich am westlichen Ortsrand und nördlich der Langen Straße / L 509 und 

wird vorwiegend ackerbaulich genutzt. Die Erschließung soll über Mühlweg und Lange Straße 

erfolgen. Der Geltungsbereich der Satzung umfasst Teile der Flurstücke Nr. 3088/2 sowie 2741/1 

und hat eine Größe von rd. 1.200 m². 

Im Jahr 2022 wurde eine Bauvoranfrage zur Errichtung eines Doppelhauses im Geltungsbereich 

der Satzung eingereicht. Für das Plangebiet besteht bereits eine rechtskräftige Satzung gemäß 

§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB vom 29.06.1989. Das Bauvorhaben ist jedoch wegen eines 

Widerspruchs zu den Festsetzungen der Satzung in Verbindung mit § 34 Abs. 1 BauGB 

hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung sowie hinsichtlich der Dachform und -neigung auf 

Grundlage der bestehenden Satzung nicht genehmigungsfähig. 

Die Ortsgemeinde Ottersheim bei Landau befürwortet das Vorhaben und beabsichtigt zur 

Schaffung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen die Aufstellung 

einer Ergänzungssatzung „Lange Straße / Mühlweg“, die in ihrem Geltungsbereich das 

Planungsrecht abschließend wiedergibt die bisherige Satzung vollständig ersetzt. 

 

5.2 Einfügung in die Gesamtplanung 
In der Raumnutzungskarte des rechtsverbindlichen Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar als 

auch im Entwurf zu dessen 1. Änderung ist das Plangebiet als restriktionsfreie Fläche dargestellt. 

 

 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan II der Verbandsgemeinde Bellheim ist das Plangebiet 

als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Bereits die rechtskräftige Ergänzungssatzung 

widerspricht den Darstellungen des Flächennutzungsplans. Im Zuge der Gesamtfortschreibung 
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ist der Flächennutzungsplan daher in diesem Bereich zu berichtigen, so dass davon ausgegangen 

wird, dass die Satzung zukünftig dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB entspricht und 

mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist. 

 

 

5.3 Bestehendes Baurecht 
In der rechtskräftigen Ergänzungssatzung vom 29.06.1989 wurden aufgrund des 

Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.12.1986 (BGBl. I 1986 S. 

2253) folgende Festsetzungen getroffen: 

a) Art der baulichen Nutzung: Dorfgebiet (MD) 

b) Maß der baulichen Nutzung: Grundflächenzahl 0,4, Geschossflächenzahl 0,7 als 

Höchstgrenze, eingeschossige Bauweise; zugelassen sind Kniestöcke bis zu 0,60 m Höhe 

c) Dachform, Dachneigung und Firstrichtung: Satteldach mit einer Dachneigung von mind. 

45 Grad; bei den Grundstücken Fl. Nr. 3080 bis 3086 sind die Baukörper traufseitig 

anzuordnen 

d) Dacheindeckung: rotes Ziegeldach 

e) Außenputz: nicht in greller Farbe 

f) Pflanzgebot (privat): für die landschaftliche Einbindung des betroffenen Ortsrandteils 

sind landespflegerische Maßnahmen notwendig. Die Planung ist im Rahmen des 

Baugenehmigungsverfahrens mit dem Bauantrag nachzuweisen. Anpflanzungen im 

Bereich der Sichtwinkel dürfen - gemessen ab Oberkante Straßenkrone 0,80 m Höhe 

nicht überschreiten. 
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Planzeichnung der Satzung vom 29.06.1989 

 

5.4 Begründung der Festsetzungen 
 

Maß der baulichen Nutzung 

Die Grundflächenzahl von 0,4 wird aus der bestehenden Satzung übernommen. Diese bietet 

ausreichend Spielraum für die Realisierung der geplanten Bebauung und begrenzt die 

Auswirkungen auf die natürlichen Bodenfunktionen. 

Durch die Festsetzung einer maximalen Gebäudehöhe von 7,5 m wird eine Beeinträchtigung des 

Landschaftsbilds durch die Bebauung im Hinblick auf die Ortsrandlage gemindert. In Verbindung 

mit einem Flachdach oder flachgeneigten Dach ermöglicht die zulässige Höhe die Errichtung 

eines zweigeschossigen Gebäudes und trägt dadurch zur flächensparenden Schaffung von 

Wohnraum bei, ohne dass die Bebauung zu stark im Landschaftsbild in Erscheinung tritt. 

 

Überbaubare Grundstücksfläche 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden zeichnerisch durch Baugrenzen sowie textlich 

festgesetzt. Deren Abgrenzung orientiert sich an der konkreten Vorhabenplanung und lässt 

dabei angemessene Spielräume. 
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Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 

Durch die Festsetzung von wasserdurchlässigen Belägen für befestigte Verkehrsflächen werden 

die negativen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und die natürlichen Bodenfunktionen 

gemindert. 

 

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

Zur Verbesserung des Kleinklimas durch Beschattung und Luftbefeuchtung wird die Anpflanzung 

mindestens eines Baums pro Baugrundstück festgesetzt. 

Durch Festsetzung einer zweireihigen Strauchpflanzung soll eine landschaftliche Einbindung des 

Siedlungsrands erfolgen und ein geordneter Übergang zwischen Siedlungsbereich und der 

angrenzenden freien Landschaft ausgebildet werden. 

Die Begrünung von Dächern beeinflusst ebenfalls positiv das Kleinklima und den 

Wasserhaushalt. 

 

Einfriedungen 

Der Mindestanteil von 60 % offener Ansichtsfläche bei Einfriedungen am Siedlungsrand 

verhindert eine unerwünschte, zu dominante Erscheinung insbesondere im Hinblick auf die Lage 

am Siedlungsrand. 

Durch die Begrenzung der Höhe der Einfriedungen an den straßenseitigen Grundstücksgrenzen 

auf 1,60 m über Geländeoberfläche wird der erdrückende Eindruck von 2,0 m hohen 

Einfriedungen zu den Verkehrsflächen vermieden. Die Höhe ist ausreichend, um eine 

angemessene Abschirmung der privaten Grundstücksflächen zu schaffen. 

Um an der gemeinsamen Grenze von Doppelhäusern eine höhere Abschirmung und dadurch 

eine angemessene Privatsphäre zu ermöglichen wird die Errichtung von 2,40 m hohen und 3,0 

m tiefen Sichtschutzblenden im Anschluss an die Gebäude als zulässig festgesetzt.  

 

Zahl der notwendigen Stellplätze 

Die Festsetzung der Anzahl von zwei notwendigen Stellplätzen pro Wohneinheit entspricht 

heutigen Anforderungen und wird daher wie auch bei den jüngeren Neubaugebieten 

„Gartengrundstücke am Friedhof“ sowie „Westlich der Waldstraße“ (in Planung) übernommen. 

Dadurch wird sichergestellt, dass der ruhende Verkehr auf den Grundstücken untergebracht 

werden kann und der öffentliche Raum hierfür nicht übermäßig in Anspruch genommen werden 

muss. 

 

Aufhebung bisher geltender Festsetzungen 

Art der baulichen Nutzung: 

Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Plangebiet ist die Festsetzung 

der Art der baulichen Nutzung nicht erforderlich. Städtebauliche Konflikte sind aufgrund des 

konkret geplanten Wohnbauvorhabens nicht zu erwarten. Auch bei möglicherweise zukünftiger 
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Änderung der Nutzung reicht die Beurteilung der Art der baulichen Nutzung nach § 34 BauGB 

aus. Im Sinne der planerischen Zurückhaltung sowie im Hinblick darauf, dass in 

Ergänzungssatzungen gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 BauGB nur einzelne Festsetzungen getroffen 

werden sollen, wird auf die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung verzichtet. 

 

Geschossflächenzahl, Anzahl der Vollgeschosse: 

Die Festsetzung der Grundflächenzahl und Gebäudehöhe reicht zur Umschreibung der 

zulässigen Kubatur der Gebäude aus, weshalb auf die Festsetzung einer Geschossflächenzahl, 

Anzahl der Vollgeschosse sowie Höhe von Kniestöcken verzichtet wird. 

 

Dachform, Dachneigung, Dacheindeckung: 

Das geplante Bauvorhaben soll mit einem flachgeneigten, versetzten Pultdach errichtet werden. 

Nachdem die Dachgestaltung der Bestandsgebäude südlich und südwestlich des Plangebiets 

ebenfalls von den Festsetzungen der bisher bestehenden Satzung abweicht und sich das 

Plangebiet nicht in einer ortsbildprägenden Lage befindet wird es als vertretbar erachtet, den 

Bauherren durch Aufhebung der Festsetzungen zu Satteldächern mit roten Ziegeln und min. 45° 

Neigung einen größeren Gestaltungsspielraum zu ermöglichen. 

 

Außenputz: 

Die bestehende Festsetzung, wonach keine „grelle Farbe“ verwendet werden darf, ist zu 

undefiniert und deren Rechtswirkung daher ohnehin fraglich. Nachdem es auch für die 

Umgebungsbebauung im Ortsgebiet keine Festsetzung zur Fassadenfarbe gibt und derzeit kein 

Regelungsbedarf diesbezüglich gesehen wird, wird auf die Festsetzung verzichtet. Sollte sich in 

der Zukunft ein Bedarf zeigen, kann dies durch Aufstellung einer gesonderten 

Gestaltungssatzung geregelt werden. 

 

5.5 Ver- und Entsorgung 
Die Versorgung des Plangebiets mit Wasser, Strom und Telekommunikation sowie die 

Beseitigung von Schmutzwasser sollen durch Erweiterung des bestehenden Ortsnetzes über 

Mühlweg und Lange Straße erfolgen. Das Oberflächenwasser ist entsprechend den gesetzlichen 

Vorgaben möglichst auf den Grundstücken zu belassen. 


